
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2021/999 DES RATES 

vom 21. Juni 2021

zur Durchführung des Artikels 8a Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive 
Maßnahmen gegen Belarus 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates vom 18. Mai 2006 über restriktive Maßnahmen gegen Belarus (1), 
insbesondere auf Artikel 8a Absatz 1,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 18. Mai 2006 hat der Rat die Verordnung (EG) Nr. 765/2006 über restriktive Maßnahmen gegen Belarus 
angenommen.

(2) Der Europäische Rat hat am 24./25. Mai 2021 Schlussfolgerungen angenommen, in denen er die unter Gefährdung 
der Flugsicherheit erzwungene Landung eines Fluges der Fluggesellschaft Ryanair in Minsk, Belarus, am 
23. Mai 2021 und die Festnahme des Journalisten Raman Pratasewitsch und von Sofia Sapega durch die 
belarussischen Behörden entschieden verurteilt hat. Er hat den Rat aufgefordert, auf der Grundlage des 
einschlägigen Sanktionsrahmens möglichst bald die Aufnahme weiterer Personen und Organisationen in die Liste zu 
beschließen.

(3) Angesichts der Schwere des Vorfalls sollte eine weitere Organisation in die in Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2006 enthaltene Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die 
restriktiven Maßnahmen unterliegen, aufgenommen werden.

(4) Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Gescheh en zu Luxemburg am 21. Juni 2021.

Im Namen des Rates
Der Präsident

J. BORRELL FONTELLES

(1) ABl. L 134 vom 20.5.2006, S. 1.
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ANHANG 

Anhang 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 wird wie folgt geändert:

1. Folgende Organisation wird in „B. Juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen gemäß Artikel 2 Absatz 1“ hinzugefügt:

Namen
Transliteration der 

belarussischen 
Schreibweise

Transliteration der 
russischen Schreibweise

Namen
(belarussische Schreibweise)

(russische Schreibweise)
Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste

Datum der 
Aufnahme in 

die Liste

„15. Belaeronavigatsia

staatseigenes 
Unternehmen

Belarussisch: 
Белаэронавiгация

Дзяржаўнае прадпрыемства

Anschrift: Korotkevich 
Str. 19, 220039 Minsk, 
Republik Belarus

Tel.: +375 (17) 215-40-51

Das staatseigene Unternehmen Belaeronavigatsia ist für die belarussische 
Luftverkehrskontrolle zuständig. Es trägt daher Verantwortung für die ohne 
angemessene Begründung am 23. Mai 2021 erfolgte Umleitung des 
Passagierfluges FR4978 zum Flughafen Minsk. Dieser politisch motivierte 
Beschluss diente der Festnahme und Inhaftierung des oppositionellen 
Journalisten Raman Pratasevich und von Sofia Sapiega und ist ein Mittel der 
Repression gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition in 
Belarus.

21.6.2021“

Russisch: Белаэронавигация

Государственное предприятие

Fax: +375 (17) 213-41-63

Website: http://www.ban.by/

E-Mail: office@ban.by

Registrierungsdatum: 1996

Das staatseigene Unternehmen Belaeronavigatsia ist daher für Repressionen 
gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition verantwortlich.
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